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Verordnung 
über die Maßnahmen zur Einführung des Prin
zips der wirtschaftlichen Rechnungsführung In 
den dem Magistrat von Groß-Berlin unterste
henden Betrieben der volkseigenen Wirtschaft 

Vom 4. September 1952 
§ l 

(1) Der volkseigene Betrieb hat nach dem Prinzip 
der wirtschaftlichen Rechnungsführung im Rahmen 
seines Betriebsplanes, der nach den Bestimmungen für 
die volkseigene Wirtschaft auf der Grundlage des Volks
wirtschaftsplanes aufgestellt wird, zu arbeiten. Er ist 
berechtigt und verpflichtet, selbständig zu wirtschaften 
und in eigener Verantwortung abzurechnen. Zu diesem 
Zweck wird der volkseigene Betrieb mit dem erforder
lichen Fonds für Anlagen und Umlaufmittel ausge
stattet. 

(2) Der volkseigene Betrieb ist juristische Person und 
Rechtsträger von Volkseigentum. Als Rechtsträger hat 
er zur Durchführung seiner Planaufgaben die Rechte 
zu verwirklichen und die Pflichten zu erfüllen, die 

\sich aus dem übertragenen Volkseigentum ergeben. 

§ 2 
Die Leiter der Abteilungen des Magistrats von Groß-

Berlln haben in Übereinstimmung mit der Abteilung 
Finanzen und dem Hauptamt Wirtschaftsplanung beim 
Oberbürgermeister festzulegen, welche Teile der volks
eigenen Wirtschaft und welche sonstigen den Abtei-1 
lungen des Magistrats von Groß-Berlin unterstellten 
Einrichtungen Betriebe im Sinne dieser Verordnung 
sind. 

§ 3 
Die Vereinigungen volkseigener Betriebe werden auf

gelöst, soweit ihre Auflösung nicht bereits durch früher 
e ergangene Bestimmungen angeordnet worden ist. 

§ 4 
(1) Der volkseigene Betrieb und die zu seiner Ver

tretung berechtigten Personen sind in das Register der 
volkseigenen Wirtschaft einzutragen, 

(2) Die dem volkseigenen Betrieb als Rechtsträger 
übertragenen Grundstücke und eintragungsfähigen 
Rechte sind in das Grundbuch als „Eigentum des Vol-

/kes" unter Bezeichnung des volkseigenen Betriebes 
einzutragen. 

§ 5 
Durchführungsbestimmungen erläßt die Abteilung 

Verwaltung und Personalpolitik im Einvernehmen mit 
den zuständigen Abteilungen. 

§ 6 
(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja

nuar 1952 in Kraft. 
(2) Entgegenstehende Bestimmungen treten gleich

zeitig außer Kraft. 
(3) Rechtshandlungen, die in der Zelt vom 1. Januar 

1952 bis zwei Wochen nach dem Tage der Verkündung 
dieser Verordnung auf Grund der bisher geltenden 
Bestimmungen vorgenommen wurden, bleiben wirksam. 

Berlin, den 4. September 1952 
Der Magistrat von Groß-Berlin 

Ebert 
Oberbürgermeister 

Abteilung Verwaltung und Pers'onalpolitik 
Hentschel 

Stadtrat 

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über Maßnahmen zur 

Einführung des Prinzips der •wirtschaftlichen 
Rechnungsführung in den dem Magistrat von 

Groß-Berlin unterstehenden Betrieben 
der volkseigenen Wirtschaft 

— Regelung der Rechtsnachfolge der Vereinigung 
Volkseigener Betriebe — 
Vom 4. September 1952 

Auf Grund des § 5 der Verordnung über Maßnahmen 
zur Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen Rech
nungsführung in den Betrieben der volkseigenen Wirt
schaft vom 4. September 1952 (VOB1.1 S. 446) wird fol
gendes bestimmt: 

§ 1 
Der volkseigene Betrieb ist Rechtsnachfolger der auf. 

gelösten Vereinigung Volkseigener Betriebe hinsicht
lich derjenigen rechtlichen Vorgänge, die sich aus
schließlich oder überwiegend auf den volkseigenen Be
trieb bezogen. 

§ 2 
Die zuständigen Abteilungen des Magistrats von 

Groß-Berlin erlassen im Einvernehmen mit der Abtei- . 
lung Verwaltung und Personalpolitik Statuten für die | 
ihnen unterstellten volkseigenen Betriebe. 

§ 3 
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit dem Tage 

ihrer Veröffentlichung im Verordnungsblatt, für Groß-
Berlin in Kraft. 

Berlin, den 4. September 1952 
Der Magistrat von Groß-Berlin 

Abteilung Verwaltung und Personalpolittk 
Hentschel 

Stadtrat 

Zweite Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über Maßnahmen zur 

Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung in den dem Magistrat von 

Groß-Berlin .unterstehenden Betrieben 
der volkseigenen Wirtschaft 

— Fiuanzbestlmmungen — 
Vom 4. September 1952 

Auf Grund } 5 der Verordnung über Maßnahmen 
zur Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen Rech
nungsführung in den Betrieben der volkseigenen Wirt
schaft vom 4. September 1952 (VOB1.1 S.446) wird fol
gendes bestimmt: 

§ 1 
Der volkseigene Betrieb führt ein selbständiges, sei

nen gesamten Wirtschaftsablauf umfassendes Rech-, 
nungswesen gemäß den Vorschriften über das Rech
nungswesen der volkseigenen Wirtschaft. 

§ 2 
Der volkseigene Betrieb hat die Bilanzabschlüsse 

und Kontrollberichte selbständig und in eigener Ver
antwortung nach den für die volkseigene Wirtschaft 
geltenden Bestimmungen aufzustellen. 

Das gleiche gilt für die Aufstellung der Finanzpläne, 
denen die von den zuständigen Abteilungen des Magi
strats von Groß-Berlin erteilten Kontrollziffern und 
Planaufgaben zugrunde zu legen sind. 
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§ 3 

Der volkseigene Betrieb ist selbständig steuerpflichtig. 

§ 4 
Körperschaftsteuer und Nettogewinn werden für 

jeden volkseigenen Betrieb auf Grund seiner Bilanz 
und seines Kontrollberichtes berechnet. Die Körper
schaftsteuer ist auf Grund des Kassenplanes und des 
Bilanzabschlusses an das Finanzamt für Körperschaf
ten abzuführen. 

§ 5 
Der volkseigene Betrieb hat seinen Nettogewinn auf 

Grund des Kassenplanes und des Bilanzabschlusses an 
das Finanzamt für Körperschaften abzuführen. 

Die Mittel zum Ausgleich planmäßiger Verluste er
hält der volkseigene Betrieb von der Abteilung Finan
zen des Magistrats von Groß-Berlin. 

§ 6 
Der volkseigene Betrieb erhält die planmäßigen 

' eigenen Umlaufmittel von der Abteilung Finanzen des 
Magistrats von Groß-Berlin und hat die planmäßigen 
Umlaufmittelüberschüsse an die Abteilung Finanzen 
abzuführen. 

§ 7 
Die zuständigen Abteilungen des Magistrats ' von 

Groß-Berlin haben die Aufgabe, die Aufstellung der 
Finanzpläne, der Bllanzabschlüsse und der Kontroll
berichte der Ihnen zugeordneten volkseigenen Betriebe 
anzuleiten, zu kontrollleren, zu analysleren und zu
sammenzufassen sowie Kontrollausschußsitzungen 
durchzuführen. 

Zusammenfassungen jeder Art haben unsaldiert zu 
erfolgen. 

§ 8 
Die zuständigen Abteilungen des Magistrats von 

Groß-Berlin haben über ihre Verwaltungstätigkeit und 
über- die Ergebnisse der ihnen zugeordneten volkseige
nen Betriebe Rechnung zu legen. Zu diesem Zweck 
erfolgt zu den gesetzlichen Terminen eine statistische 
Zusammenfassung der Bilanzen (KontroUberichte) der 
ihnen zugeordneten volkseigenen Betriebe. Die Bilanzen 
(Kontrollberichte) sind in allen Positionen unsaldiert 
auszuweisen. 

§ 9 
Die Vorschriften dieser Durchführungsbestimmung 

finden keine Anwendung auf die volkseigenen Güter. • 

§10 
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit dem Tage 

ihrer Veröffentlichung Im Verordnungsblatt für Groß-
Berlin in Kraft 

Berlin, den 4. September 1952 
Der Magistrat von Groß-Berlin 

Abteilung Verwaltung und Personalpoütik 
H ehtsehet 

Stadtrat 

Dritte Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über Maßnahmen zur 

Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung in den dem Magistrat von 

Groß-Berlin unterstehenden Betrieben 
der volkseigenen Wirtschaft 

—• Register der volkseigenen Wirtschalt — 
Vom 4. September 1952 

Auf Grund § 5 der Verordnung über Maßnahmen 
zur Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen Rech
nungsführung in den dem Magistrat von Groß-Berlin 
unterstehenden Betrieben der volkseigenen Wirtschaft 
vom 4. September 1952 (VOB1. I S. 446) wird folgendes 
bestimmt: 

§ 1 
(1) Die Vorschriften dieser Durchführungsbestim

mung gelten für alle volkseigenen Betriebe im Sinne 
der Verordnung vom 4. September 1952 über Maß
nahmen zur Einführung des Prinzips der wirtschaft
lichen Rechnungsführung in den dem Magistrat von 
Groß-Berlin unterstehenden Betrieben der volkseigenen 
Wirtschaft (VOBl. I S. 446) und die Berliner Handels
zentralen, 

(2) Im Einvernehmen mit den zuständigen Ministerlen 
der Deutschen Demokratischen Republik gelten die 
Vorschriften dieser Durchführungsbestimmung auch 
für alle VEB, die den.Hauptverwaltungen oder Haupt
abteilungen der zuständigen Ministerien oder Staats
sekretariaten mit eigenem Geschäftsbereich oder den 
Verwaltungen volkseigener Betriebe zugeordnet sind, 
soweit sie ihren Sitz im demokratischen Sektor von 
Groß-Berlin haben. 

§ 2 
(1) Das Handelsregister besteht aus den bisherigen 

Abteilungen A und B und der neueinzurichtenden Ab
teilung G, die sämtlich in getrennten Registern geführt 
werden. 

(2) In Abteilung C sind alle Eintragungen, die volks
eigene Betriebe betreffen, vorzunehmen.- Es sind außer
dem solche den volkseigenen Betrieben gleichgestellte 
Unternehmen einzutragen, für die die Eintragung durch 
die Abteilung Justiz angeordnet wird. 

(3) Für die Abteilung A und B gelten die bisherigen 
Vorschriften über die Führung des Handelsregisters. 

(4) Die Abteilung .Justiz kann die Führung des Re
gisters C in Karteiform bewilligen. 

§ 3 
Führung des Registers 

(1) Für die Abteilung C ist ein besonderer Band an
zulegen. Für die Aufgliederung des Registers ist neben 
den Bestimmungen dieser Verordnung das als Anlage 
beigefügte Muster maßgebend. 

(2) Jeder volkseigene Betrieb ist unter einer in der 
Abteilung fortlaufenden Nummer in das Register ein
zutragen. 

(3) Für die eine Nummer betreffenden Eintragungen 
sind zwei gegenüberstehende Seiten des Registers zu 
verwenden. Für spätere Eintragungen sind Seiten frei 
zu lassen. 

§ 4 
Umfang der Eintragungen 

In der Abteilung C sind nur die Angaben gemäß § 5 
einzutragen, 

§-5 
Aufgliederung der Abteilung O 

In Abteilung C sind einzutragen: 
1. in Spalte 1: 

die laufende Nummer der den volkseigenen Betrieb 
betreffenden Eintragungen; 

2. in Spalte 2: 
unter a) der volkseigene Betrieb unter dem ihm 

verliehenen Namen; 
unter b) der Sitz des volkseigenen Betriebes; 
unter c) der Magistrat von Groß-Berlin und die 

zuständige Abteilung. 

3. in Spalte 3: 
die zur Vertretung des volkseigenen Be
triebes befugten Personen mit Angabe 
von Vor- und Familiennamen und Funk
tion; 



Verordnung 
über die Maßnahmen zur Einführung des Prin
zips der wirtschaftlichen Rechnungsführung In 
den dem Magistrat von Groß-Berlin unterste
henden Betrieben der volkseigenen Wirtschaft 

Vom 4. September 1958 
§ l 

(1) Der volkseigene Betrieb hat nach dem Prinzip 
der wirtschaftlichen Hechnungsführung im Rahmen 
seines Betriebsplanes, der nach den Bestimmungen für 
die volkseigene Wirtschaft auf der Grundlage des Volks
wirtschaftsplanes aufgestellt wird, zu arbeiten. Er ist 
berechtigt und verpflichtet, selbständig zu wirtschaften 
und in eigener Verantwortung abzurechnen. Zu diesem 
Zweck wird der volkseigene Betrieb mit dem erforder
lichen Fonds für Anlagen und Umlaufmittel ausge
stattet. 

„ l2lP?l v o l k s e l sene Betrieb ist juristische Person und 
Rechtsträger von Volkseigentum. Als Rechtsträger hat 
er zur Durchführung seiner Planaufgaben die Rechte 
zu verwirklichen und die Pflichten zu erfüllen die 

;sich aus dem übertragenen Volkseigentum ergeben. 

§ 2 
Die Leiter der Abteilungen des Magistrats von Groß-

Berün haben in Übereinstimmung mit der Abteilung 
Finanzen und dem Hauptamt Wirtschaftsplanung beim 
Oberbürgermeister festzulegen, welche Teile der volks
eigenen Wirtschaft und welche sonstigen den Abtei-1 
lungen des Magistrats von Groß-Berlin unterstellten* 
Einrichtungen Betriebe im Sinne dieser Verordnung 
sind. 

§ 3 
Die Vereinigungen volkseigener Betriebe werden auf

gelöst, soweit ihre Auflösung nicht bereits durch früher 
êrgangene Bestimmungen angeordnet -worden ist. 

§ 4 
(1) Der volkseigene Betrieb und die zu seiner Ver

tretung berechtigten Personen sind in das Register der 
volkseigenen Wirtschaft einzutragen, 

(2) Die dem volkseigenen Betrieb als Rechtsträger 
übertragenen Grundstücke und eintragungsfähigen 
fechte sind in das Grundbuch als „Eigentum des Vol-

ykes unter Bezeichnung des volkseigenen Betriebes 
einzutragen. 

§ 5. 
Durchführungsbestimmungen erläßt die Abteilung 

Verwaltung und Personalpolitik im Einvernehmen mit 
den zuständigen Abteilungen. 

§ 0 
(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja

nuar 1952 in Kraft. 

(2) Entgegenstehende Bestimmungen treten Bleich
zeitig außer Kraft. 

(3) Rechtshandlungen, die in der Zelt vom 1. Januar 
1952 bis zwei Wochen nach dem Tage der Verkündung 
dieser Verordnung auf Grund der bisher geltenden 
Bestimmungen vorgenommen wurden, bleiben wirksam. 

Berlin, den 4. September 1952 

Der Magistrat von Groß-Berlin 
Ebert 

Oberbürgermeister 
Abteilung Verwaltung und Pers'onalpolitlk 

Hentschel 
Stadtrat 

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über Maßnahmen zur 

Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung in den dem Magistrat von 

Groß-Berlin unterstehenden Betrieben 
der volkseigenen Wirtschaft 

— Regelung der Rechtsnachfolge der Vereinigung 
Volkseigener Betriebe — 
Vom 4. September 1958 

Auf Grund des § 5 der Verordnung über Maßnahmen 
zur Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen Rech
nungsführung in den Betrieben der volkseigenen Wirt
schaft vom 4. September 1952 (VOBl. I S. 448) wird fol
gendes bestimmt: 

§ 1 
Der volkseigene Betrieb ist Rechtsnachfolger der auf. 

gelösten Vereinigung Volkseigener Betriebe hinsicht
lich derjenigen rechtlichen Vorgänge, die sich aus
schließlich oder überwiegend auf den volkseigenen Be
trieb bezogen. 

§ 2 
Die zuständigen Abteilungen des Magistrats von 

Groß-Berltn erlassen im Einvernehmen mit der Abtei
lung Verwaltung und Personalpolitik Statuten für die 
ihnen unterstellten volkseigenen Betriebe. 

§ 3 
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit dem Tage 

ihrer Veröffentlichung im Verordnungsblatt, für Groß-
Berlin in Kraft. 

Berlin, den'4.'September 1952 
Der Magistrat von Groß-Berlin 

Abteilung Verwaltung und Personalpolitik 
Hentschel 

Stadtrat 

Zweite Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über Maßnahmen zur 

Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung In den dem Magistrat von 

Groß-Berlin unterstehenden Betrieben 
der volkseigenen Wirtschaft 

— Finanzbestimmungen — 
Vom 4. September 1952 

Auf Grund § 5 der Verordnung über Maßnahmen 
zur Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen Rech
nungsführung in den Betrieben der volkseigenen Wirt
schaft vom 4. September 1952 (VOBI. I S. 446) wird fol
gendes bestimmt: 

§ 1 
Der volkseigene Betrieb führt ein selbständiges, sei

nen gesamten Wlrtschaftsabläuf umfassendes Rech-, 
nungswesen gemäß den Vorschriften über das Rech
nungswesen der volkseigenen Wirtschaft. 

§ 2 
Der volkseigene Betrieb hat die Bllanzabschlüsse 

und Kontrollberichte selbständig und in eigener Ver
antwortung nach den für die volkseigene Wirtschaft 
geltenden Bestimmungen aufzustellen. 

Das gleiche gilt für die Aufstellung der Finanzpläne, 
denen die von den zuständigen Abteilungen des Magi
strats von Groß-Berlin erteilten Kontrollziffern und 
Planaufgaben zugrunde zu legen sind. 



§ 3 

Der volkseigene Betrieb ist selbständig steuerpflichtig. 

§ 4 
Körperschaftsteuer und Nettogewinn werden für 

jeden volkseigenen Betrieb auf Grund seiner Bilanz 
und seines Kontrollberichtes berechnet. Die Körper-
schaitsteuer ist auf Grund des Kassenplanes und des 
Bilanzabschlusses an das Finanzamt für Körperschaf
ten abzuführen. 

§ 5 
Der volkseigene Betrieb hat seinen Nettogewinn auf 

Grund des Kassenplanes und des Bilanzabschlusses an 
das Finanzamt für Körperschaften abzuführen. 

Die Mittel zum Ausgleich planmäßiger Verluste er
hält der volkseigene Betrieb von der Abteilung Finan
zen des Magistrats von Groß-Berlin. 

§ 6 
Der volkseigene Betrieb erhält die planmäßigen 

eigenen Umlaufmittel von der Abteilung Finanzen des 
Magistrats von Groß-Berlin und hat die planmäßigen 
Umlaufmittelüberschüsse an die Abteilung Finanzen 
abzuführen. 

§ 7 
Die zuständigen Abteilungen des Magistrats • von 

Groß-Berlin haben die Aufgabe, die Aufstellung der 
Finanzpläne, der Bllanzabschlüsse und der Kontroll
berichte der ihnen zugeordneten volkseigenen Betriebe 
anzuleiten, zu kontrollieren, zu analysieren und zu
sammenzufassen 60wie Kontrollausschußsitzungen 
durchzuführen. 

Zusammenfassungen jeder Art haben unsaldiert zu 
erfolgen. 

§ 8 
Die zuständigen Abteilungen des Magistrats von 

Groß-Berlin haben über ihre Verwaltungstätigkeit und 
über, die Ergebnisse der ihnen zugeordneten volkseige
nen Betriebe Rechnung zu legen. Zu diesem Zweck 
erfolgt zu den gesetzlichen Terminen eine statistische 
Zusammenfassung der Bilanzen (KontroUberichte) der 
ihnen zugeordneten volkseigenen Betriebe. Die Bilanzen 
(KontroUberichte) sind In allen Positionen unsaldiert 
auszuweisen. 

§ 9 
Die Vorschriften dieser Durchführungsbestimmung 

finden keine Anwendung auf die volkseigenen Güter. • 

§ 10 
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit dem Tage 

ihrer Veröffentlichung im Verordnungsblatt für Groß-
Berlin in Kraft. 

Berlin, den 4. September 1952 
Der Magistrat von Groß-Berlin 

Abteilung Verwaltung und PersonalpoUtik 
Hentsche l 

Stadtrat 

Dritte Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über Maßnahmen zur 

Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung in den dem Magistrat von 

Groß-Berlin unterstehenden Betrieben 
der volkseigenen Wirtschaft 

— Register der volkseigenen Wirtschalt — 
Vom 4. September 1952 

Auf Grund § 5 der Verordnung über Maßnahmen 
zur Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen Rech
nungsführung in den dem Magistrat von Groß-Berlin 
unterstehenden Betrieben der volkseigenen Wirtschaft 
vom 4. September 1952 (VOB1. I S. 446) wird folgendes 
bestimmt: 

§ 1 
(1) Die Vorschriften dieser Durchführungsbestim

mung gelten für alle volkseigenen Betriebe im Sinne 
der Verordnung vom 4. September 1952 über Maß
nahmen zur Einführung des Prinzips der wirtschaft
lichen Rechnungsführung In den dem Magistrat von 
Groß-Berlin unterstehenden Betrieben der volkseigenen 
Wirtschaft (VOBI. I S. 446) und die Berliner Handels
zentralen. 

(2) Im Einvernehmen mit den zuständigen Ministerlen 
der Deutschen Demokratischen Republik gelten die 
Vorschriften dieser Durchführungsbestimmung auch 
für alle VEB, die den Hauptverwaltungen oder Haupt
abteilungen der zuständigen Ministerien oder Staats
sekretariaten mit eigenem Geschäftsbereich oder den 
Verwaltungen volkseigener Betriebe zugeordnet sind, 
soweit sie ihren Sitz Im demokratischen Sektor von 
Groß-Berlin haben. 

§ 2 
(1) Das Handelsregister besteht aus den bisherigen 

Abteilungen A und B und der neueinzurichtenden Ab
teilung G, die sämtlich In getrennten Registern geführt 
werden. 

(2) In Abteilung C sind alle Eintragungen, die volks
eigene Betriebe betreffen, vorzunehmen.- Es sind außer
dem solche den volkseigenen Betrieben gleichgestellte 
Unternehmen einzutragen, für die die Eintragung durch 
die Abteilung Justiz angeordnet wird. 

(3) Für die Abteilung A und B gelten die bisherigen 
Vorschriften über die Führung des Handelsregisters. 

(4) Die Abteilung .Justiz kann die Führung des Re
gisters C in Karteiform bewilligen. 

S 3 
Führung des Registers 

(1) Für die Abteilung C ist ein besonderer Band an
zulegen. Für die Aufgliederung des Registers ist neben 
den Bestimmungen dieser Verordnung das als Anlage 
beigefügte Muster maßgebend. 

(2) Jeder volkseigene Betrieb ist unter einer in der 
Abteilung fortlaufenden Nummer in das Register ein
zutragen. 

(3) Für die eine Nummer betreffenden Eintragungen 
sind zwei gegenüberstehende Seiten des Registers zu 
verwenden. Für spätere Eintragungen sind Seiten frei 
zu lassen. 

§ 4 
Umfang der Eintragungen 

In der Abteilung C sind nur die Angaben gemäß § 5 
einzutragen. 

§ 5 
Aufgliederung' der Abteilung G 

In Abteilung C sind einzutragen: 
1. In Spalte 1: 

die laufende Nummer der den volkseigenen Betrieb 
betreffenden Eintragungen; 

2. in Spalte 2: 
unter a) der volkseigene Betrieb unter dem Ihm 

verliehenen Namen; 
unter b) der Sitz des volkseigenen Betriebes; 
unter c) der Magistrat von Groß-Berlin und die 

zuständige Abteilung. 
3. In Spalte 3: 

die zur Vertretung des volkseigenen .Be
triebes befugten Personen mit Angabe 
von Vor- und Familiennamen und Funk
tion; 


